
 

Seite 1 von 2 

Hinweis: Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem  gekennzeichneten Felder sind 
verpflichtend auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format „TT.MM.JJJJ“. 

Sie können das Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und ausdrucken. Das fertig ausgefüllte 
Formular übermitteln Sie bitte unterschrieben an die oben angeführte Kontaktadresse. 

Informationen finden Sie auf Seite 2 
 

 

1. Erklärung 

Ich erkläre mit sofortiger Wirkung                                                                                           

den Austritt aus der                                                                                            
 

3. Beilagen  

     Taufschein oder ein Nachweis über die Zugehörigkeit zur jeweiligen Kirche (Trauschein, Firm- oder 
      Konfirmationsbestätigung, Taufpatenbescheinigung, Zahlungsnachweis  über den Kirchenbeitrag, 
      Bestätigung der kirchlichen Stelle über die Mitgliedschaft o.ä.) 
     Ist kein Taufschein (oder sonstiger Nachweis) vorhanden, geben Sie uns bitte Ihre Taufpfarre bekannt.

 

Taufpfarre    
 

 

5. Datum und Unterschrift 

Datum   Unterschrift  

   

2. Angaben zur Person  

Familienname   Akad. Grad  

Vorname      

Familienname vor 
 1. Eheschließung 

   

Geburtsort   Geboren am   

Adresse   Haus-Nr.   

Ort   PLZ   

Telefon    Mobil    Fax    

E-Mail    

4. Gebühren 

Der Austritt ist gebührenfrei. Wird für den persönlichen Gebrauch eine Bestätigung über den Austritt 
gewünscht, werden € 14,30 an festen Gebühren und € 2,10 Verwaltungsabgabe eingehoben. 
 

      Bestätigung wird gewünscht 
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Informationen 
 

Der Antrag ist entweder 

persönlich bei der 

Stadt Graz 
BürgerInnenamt 
Amtshaus, Schmiedgasse 26, 3. Stock, Zimmer Nr. 332, 
A-8011 Graz 

Parteienverkehr: 
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
in unseren Service Centern 

oder 

schriftlich zu stellen 
(auch online mit elektronischer Unterschrift  oder per Telefax unter der Nr. 0316 872 / 5189 möglich) 

Voraussetzung: 

1. Ordentlicher Wohnsitz in Graz 

2. Vollendung des 14. Lebensjahres 
(über Kirchenaustrittserklärungen von Kindern erhalten Sie jederzeit nähere Auskünfte bei der oben 
angeführten Adresse.) 

3. Vorlage folgender Dokumente: 

• Taufschein oder ein Nachweis über die Zugehörigkeit zur jeweiligen Kirche (Trauschein, 
      Firm- oder Konfirmationsbestätigung, Taufpatenbescheinigung, Zahlungsnachweis über den 
      Kirchenbeitrag Bestätigung der kirchlichen Stelle über die Mitgliedschaft o.ä.) 
 
• Amtlicher Lichtbildausweis (nur bei persönlicher Antragstellung erforderlich)  

Wird für den persönlichen Gebrauch eine Bestätigung über den Austritt (die jederzeit, auch zu einem 
späteren Zeitpunkt im BürgerInnenamt erhältlich ist) gewünscht, werden € 14,30 an festen Gebühren 
und € 2,10 Verwaltungsabgabe eingehoben.  

 

Seite 2 von 2 

Antrag auf Austritt 
aus einer Glaubensgemeinschaft 
(gemäß Abschnitt II, Art. 6, RGBl. Nr. 49,  vom 
25. Mai 1868) 

Schmiedgasse 26 | 8011 Graz
Tel.: +43 316 872‐5176 | Fax: ‐5189

http://www.graz.at/cms/beitrag/10015959/266877/
http://egov.graz.gv.at/formDispatcher?FormId=Kirchenaustritt_V1_0
p10296
BürgerInnenamt


	austritt: [                                                    ]
	fam: 
	grad: 
	dat: 
	adresse: 
	hausnumm: 
	ort: 
	plz: 
	tel: 
	mobil: 
	fax: 
	pfarre: 
	dat_1: 
	zurücksetzen: 
	drucken: 
	vornam: 
	ehe: 
	weiter: 
	tauf: Off
	geburtsort: 
	mail: 
	taufe: Off


